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—001 15 de 18e intelligunt PUrgatorIi.) Gutberlet ſagt IM
Band der von ihm fortgeführten Dogmatik von Heinrich daß

ſeit Origenes die Väter Kor 15 und Lk auf das Fegefeuer
beziehen.?) „Aber auch die hervorragendſten griechiſchen Väter ins-
beſondere die großen Kappadozier kennen den Reinigungsort nUUTL als
Fegefeuer Jedenfalls iſt von ener batrum d0e-
trin keine ede

Wenn un aber „die Offenbarung nicht einmal ſichere Mut
maßungen“ etre der Züchtigung durch Eenn materielles Feuer nahe
legt,“ peunn von einhelligen Lehre der Väter nicht geſprochen
werden kann enn Parte 6cClesiae gar ni vorliegt über
das Weſen der S6SuS IM Purgatorium ſo hat Recht
Penn ſagt, S könne ezügli eines Feuers IM Reinigungsort
nicht einmal von Ener Propositio HMei DTOXIIDA die ede ſein.d
Andererſeits darf die Auffaſſung der lateiniſchen V  L, die Lehre
vieler Väter Ae der Beweisführung nicht übergangen werden.
Darum muß nman der Aſſung der vortrefflichen ogmati Hurters
beiſtimmen IN Purgatorio 6886 III de Hde quidem
11011 681 Sed admodum probabile.“%)

Stift St Florian Gſpann
III (Verſuchungen contra VI.) Zwei Gewiſſens⸗

fälle Aju ſagt habe ſich oft durchn Leſen ergötzt
bſchon ETL gut gewußt daß ihm dadurch verkehrte Regungen ent
chen würden Auch habe Er Schau piele beſucht und Tänze mit

gemacht nd ſei bei dieſen Gelegenheiten IN freierer Weiſe ſowohl
mit ſeinen Genoſſen als auch mit Frauensperſonen Umgegangen 1  6—
TIUS COnversatum esse) Den daraus hervorgegangenen Gelüſten
habe E zuweilen widerſtanden zuweilen habe En ſie paſſiv zugelaſſen
nicht elten Auch M ſie eingewilligt Er fügt hinzu daß EL wegen
der allzu großen Geneigtheit ſeiner Natur Uunrenen Vorſtellungen
und verkehrten Begierden oft und zuweilen lange nachgehangen habe;
dann UL geringfügige und auch indifferente Dinge 10 ſelbſt
durch religibſe Bilder werde ETL mitunter unkeu aufgeregt

Es fra ſi
Welche Regeln gelten owohl für die Beurteilung der Regungen

der Sinnlichkeit als auch für deren Vermeidung oder Ueberwindung?
II Wie hat Cajus den einzelnen Stücken geſündigt?

Die motus Carnales unkeuſche Empfindungen E·
iche Erregungen ind ſich nicht unde Das Sündhafte
ieg Iul ungeordneten Genuß der Annt verbundenen ſinnlichen Be⸗
luſtigung, nd leſe außer dem rechtmäßigen Gebrauch der Ehe
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ſuchen, iſt eine chwere Sünde, denn 0O0mnis fOrniéator aut immundus
0H haereditatem IN GChristi Ct Dei (Eph 5 5.0

Daraus ergeben ſich folgende Regeln:
Die Mmotus Carnales aus freien Stücken, ohne ver

nünftigen Grund hervorrufen oder den von entſtandenen frei⸗
willig zuſtimmen, ſt eine ſchwere Sünde; denn das ware gerade V
viel wie in die unkeuſche Luſt ſelbſt einwilligen.

motus Carnales, welche weder in ſich noch In threr Urſache
frei ewollt ſind, und welchen nicht zugeſtimmt wird, ſind keine Sünde,
venn ſie auch noch ſo ſtark ſein ſollten

3 motus Carnales. deren Urſache frei geſetzt wird, ſind ſchwere
Sünde, enn die Urſache threr Natur noch ſtark darauf einwirkt und
kein entſprechender Grund dazu vorhanden iſt Urſachen, die leichte
Einwirkung üben, ind nicht Unter Todſünde verboten, auch nicht für
olche die etwa vermöge ihrer Dispoſition ſtark dadurch erregt werden,
oder ogar Befleckung erleiden, wofern Nur keine Gefahr der Ein⸗
willigung vorhanden iſt Doch ſollen ol ernſt rmahnt werden,
die Urſachen 3U unterlaſſen, wenn nicht eine Notwendigkeit. oder
wichtige Urſache Azu vorliegt, weil die Neigung zur Sinnlichkeit Im
Menſchen groß ſt, und manche über ihre Abſicht bei en Hand
Uungen ſich ſe täuſchen. Es könnte alſo bei den Genannten, ohne
daß ſie eS ſich eingeſtehen, doch die irekte Abſicht auf die Sinnlichkeit
verſteckt vorhanden ſein.

Bezüglich der Vermeidung oder Ueberwindung der motus
Carnales gilt folgendes:

Ueber leichte und vorübergehende motus ſoll man einfach
hinweggehen, denn ſind kaum zu vermeiden, und 1e weniger
mMan ſich darum kümmert, deſto eher gehen ſie ort

Wenn kein vernünftiger Grund, ernſtere unkeuſche Regungen
zuzulaſſen, vorhanden ſt, darf man ſich auch ſchuldlos ent⸗
ſtandene, nicht gleichgültig verhalten, ſondern muß ſie 3u überwinden
ſuchen, und zwar iſt man dazu Uunter läßlicher Sünde verpflichtet,
wenn die Gefahr der Einwilligung oder der Befleckung gering, unter
chwerer Sünde, dieſelbe eine große iſt

Keine Verpflichtung V  ur direkten Bekämpfung oder Ver—
meidung liegt vor, eine gerechte Urſache, ſie zuzulaſſen vor
handen iſt, Vie das beim Arzte, beim Beichtvater und bei
einer notwendigen oder nützlichen Leſung ſowie bei anderen berech⸗
tigten Handlungen der Fall ſein kann.

C) Allgemeine Mittel dagegen ſind Gebet und Sakramenten—
empfang, Vorſicht mit den Augen, Vorſicht Im Umgang und mit
der Lektüre, ernſte, körperliche oder geiſtige Beſchäftigung, ung
n geiſtigen Getränken, Bewegung in der freien Luft, Gebrauch des
Waſſers und dergleichen.

II Aus dem letzten Satze des vorliegenden Falle ſcheint
hervorzugehen, daß Cajus ein nervöſer nd zugleich ſkrupulöſer junger
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ann, und Omi auf ſeine Anklagen nicht allzuvie! 3u geben iſtEr wäre alſo beruhigen und dann Im allgemeinen zur Vorſichtund fleißigen Empfang der heiligen Sakramente zu ermahnen.Bei den „neugierigen Leſungen“, wohl in Aufklärungsſchriften, Konver—
ſationslexikon und dergleichen, wird S darauf ankommen, welcherArt ſie ſind und wie eit dieſelben für ihn und ſeinen Beruf nötigoder nützlich ſind Dasſelbe gilt auch vom Beſuche des Theaters und
der Tänze. üßte ELI
ſo wäre e entſchuldigt. Bant und 2  L dahin begleiten

Bei dem „Iiberius COhVersatum sSe“ fragt ES ſich was EL
darunter verſteht; eS kann ſich da gerechtfertigte oder wenigſtensentſchuldbare Dinge oder auch unt ſchlimmere Sachen andeln.
Wenn EL „den daraus hervorgegangenen Gelüſten“ wirklich frei 3u⸗ſtimmte, ſündigte EL EL Ebenſo, wenn ſich auf unkeuſche Vor
ſtellungen und Begierden frei und bewußt einließ ber dann ware

wahrſcheinlich auch chon mn weitere Tatſünden gefallen oder würde
bei Fortſetzung ſeiner Handlungsweiſe beinahe er und bald darin
fallen Weil davon keine ede iſt, ſo wird man wohl annehmenmüſſen, daß ſeine Aengſtlichkeit ihn die Sache immer darſtellenließ, als ſie war

ſt aber Cajus enn leichtfertiger junger Mann, der vielleichtauch mit ſeinen religiöſen Pflichten nicht ſehr nimmt und den
genannten Sachen freiwillig nachhängt und nachgeht, dann hatdurch ſein Handeln zum eil ſich chon jetzt * geſündigtund hat ſich überdies der nächſten großen Gefahr noch mehrſündigen, ausgeſetzt. Man dürfte ihn deshalb wohl fragen, ob nichtnoch mehr vorgekommen ſei

Doch wäre in eiden Fällen auch noch das eigene, ſubjektiveUrteil des Pönitenten berückſichtigen.
IX Impedimentum ligaminis.) V  lron lau und

ſeine Ehegattin Sabine Blau, beide Iſraeliten, meldeten ſich zurheiligen Quſfe ſamt ihrem ſechsjährigen Kinde Sie kamen ſehr leißig un
den Religionsunterricht und wurden daher bald der Gnade der heiligenTaufe würdig erachtet Sie behaupteten, verheiratet zu ſein Als nun
der taufende Prieſter ihren Trauungsſchein verlangte, wieſen ſie einen
Zivileheſchein des Wiener Magiſtrates vor, obwohl beide iſraelitiſch

Es wurde nUun durch Erhebungen feſtgeſtellt, daß Sabine lau
mn Frankreich nuLl gerichtlich worden war. Eine Uebergabedes Scheidebriefes M der Synagoge and nicht ſtatt hr erſter
jüdiſcher Ehemann iſt gänzlich verſchollen und daher eine Uebergabedes Scheidebriefes In der iener Synagoge unmögli geweſen. Der
jüdiſche Rabbiner betrachtete alſo nach ſeinen religiöſen Vorſchriftendie Sabine lau noch als verheiratet, ſtellte ihr Emn Zeugnis aus,
daß ETL die Trauung Aus religiöſen Rückſichten nicht vornehmenkönne. Auf Grund dieſes Zeugniſſes nahm der Wiener Magiſtrat


